
Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

des städtischen Freizeitbades 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in den 

jeweils gültigen Fassungen, hat der Gemeinderat der Stadt Renchen am 11.04.2011 
folgende  

 
11. Satzung 

zur Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Gebühren 

 für die Benutzung des städtischen Freizeitbades 
 

beschlossen: 
 

Art. I 
Es wird geändert: 

§ 4 
 Höhe der Gebühren 
 
Die Gebühren betragen: 

Art der Karten Jugendliche von 
6 bis 18 Jahren 

Schüler, 
Erwerbslose und 
Schwerbehinder-
te ab 50 %MdE 

Erwachsene 

1. a) Tageskarte 
1. b) Erwachsene 
        Montag bis Freitag ab  
        17.30 Uhr 
 
2. Dutzendkarte 
 
3. Saisonkarte 
 
4. Familienkarten 
   a) Ehepaare 
   b) ..mit 1 Kind 
   c) ..mit 2 u. mehr Kindern 
   d) Elternteil ..mit 1 Kind 
   e) ..mit 2 u. mehr Kindern 
   f) Geschwister (mind. 2 Kinder, 
      jedes weitere frei) 
 
5. Aktionskarten "Kauf im Mai.." 
a) Einzelkarten 
Familienkarten 
b) Ehepaare 
c) .. mit 1 Kind 
d) .. mit 2 u. mehr Kinder 
e) Elternteil ..mit 1 Kind 
f)  .. mit 2 u. mehr Kindern 
g) Geschwister (mind. 2 Kinder,  
     jedes weitere  frei) 
 

 1,30 € 
 
 
 
 

13,00 € 
 

23,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,00 € 
 
 

20,00 € 
 
 
 
 
 
 

36,00 € 
 
 

 1,30 € 
 
 
 
 

13,00 € 
 

23,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00 € 

  2,80 € 
 
 

  1,70 € 
 

 28,00 € 
 

 45,00 € 
 
  

  73,00 € 
 91,00 € 

  107,00 € 
  58,00 € 
  77,00 € 

 
 
 
 

40,50 € 
 

 66,00 € 
 82,00 € 
 97,00 € 
 52,00 € 
69,00 € 



6. Schwimmkurse pro Woche  
(je 5 Unterrichtseinheiten) 
zzgl. Eintrittskarte 

 
25,00 € 

 
Die Mehrwertsteuer ist im Eintrittspreis enthalten. Familien-, Tages-, Dutzend- und 
Saisonkarten berechtigen zum Eintritt und zur Benutzung der Wechselkabinen im 
Freibad Renchen. 
 
Freier Eintritt wird Kindern bis zu 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, sowie 
behinderten Kindern von 6 bis 18 Jahren ab 70 % MdE und anerkannten 
Begleitpersonen von Behinderten ab 70 % MdE gewährt. 
 
 
 
 
 

Art. II 
 
Diese Satzungsänderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Renchen, 11.04.2011 
 
 
 
 
ausgefertigt: 
 
 
      Bernd Siefermann 
      Bürgermeister 
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